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■ Erfolgreiche mietrechtliche Mandate
gründen auf der Expertise in allen rechtli-
chen Fragen rund um das Mietobjekt. Diese 
beschränken sich längst nicht auf die Fragen 
rund um das Mietverhältnis aus Vermieter- 
oder Mietersicht, sondern schlagen Brücken 
zu Fragen zwischen den Eigentümern in einer 
WEG, nachbarrechtlichen Streitigkeiten oder 
Problemen der Art der Nutzung eines Grund-
stücks durch den Mieter.

■ Der Kommentar für alle Fragen rund um
Mietwohnung, Wohnungseigentum und 
Nachbarrecht berücksichtigt bereits vollstän-
dig das Mietrechtsanpassungsgesetz!

■ Fachanwälte im Miet- und Wohnungsei-
gentumsrecht finden in einem einzigen Band 
alles, was sie für die effiziente Mandatsbe-
arbeitung benötigen – eine hervorragende 
Praxiskommentierung, ohne für Einzelfragen 
auf unterschiedliche Werke zurückgreifen zu 
müssen. Auch WEG-Verwalter, die täglich 
mit der ganzen Breite des Mietrechts ebenso 
konfrontiert werden wie mit speziellen WEG-
Fragestellungen, ziehen hohen Nutzen aus 
dem Kommentar.

■Die Autoren sind ausgewiesene Kenner im
Miet-, WEG- und Nachbarrecht. Sie stehen für 
Praxisnähe, durchdachte Kommen tierungen, 
hohe Darstellungstiefe und eine klare Sprache: 
VRiLG Dr. Ingo Frommeyer | Notar Dr. Jörn 
Heinemann, LL.M. | VRiLG Dr. Werner Hinz | 
Prof. Dr. Friedrich Klein-Blenkers | RiAG Dr. Olaf 
Riecke | Prof. Dr. Gerhard Ring | RA Matthias 
Scheff, Syndicus | RA Dr. Jan-Hendrik Schmidt | 
RiLG Dr. Hendrik Schultzky

Miete | WEG | Nachbarschaft
Spezialkommentar zu den §§ 535 ff. BGB, 
dem gesamten WEG, den §§ 903 ff. BGB
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